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VOM MALEFIKANTEN ZUM ZEUGEN GOTTES

ZUM CHRISTLICHEN FEST DER STAATLICHEN STRAFGEWALT IM
FRÜHEN 18. JAHRHUNDERT

UWE DANKER

«Die liebe Obrigkeit und das Predigt=Amt hat alles gethan,

und nichts vergessen, was zur Herausbringung der Mord=That
können ersonnen werden.» (Andreas Schmid, 1716)'

Wir blicken 275 Jahre zurück in das Berlin des frühen 18. Jahrhunderts. In der

vereinigten Residenzstadt leben ca. 56'000 Menschen, seit 1696 existiert die

Akademie der Künste und seit 1700 eine Sozietät der Wissenschaften. Es ist die

frühe Zeit des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., der als bald absolutistischer

Fürst von Gottes Gnaden an seinem Brandenburg-Preussen arbeitet, mit Härte

und Disziplin. Berlin und auch Potsdam haben nicht das Flair von barocken

Residenzstädten wie Dresden oder gar Wien und Versailles, hier bestimmen zu

dieser Zeit eher karge Nüchternheit und Lustverzicht das Leben. In Berlin

herrscht aber auch, weil merkantile Vernunft es gebietet, eine religiöse Toleranz

wie sonst fast nirgendwo im Europa des «Cuius regio, eius et religio». Alle
haben ihre Gotteshäuser: eine geduldete jüdische Minderheit, seit 1685 französische

Hugenotten, ein paar Katholiken, viele Lutheraner und, weil das

Herrscherhaus entsprechend gebunden ist, auch Calvinisten. An einer dieser

Kirchen, in der lutherischen St. Nicolai-Gemeinde, arbeitet ein überdurchschnittlich

gebildeter Prediger namens Andreas Schmid.

Er ist der Protagonist dieses Aufsatzes, denn an seinem Beispiel lässt sich ein

spannendes Thema studieren: die Vermittlungsrolle der christlichen Religion
bei der Monopolisierung der peinlichen Strafgewalt, einem zentralen Symbol

der Herrschaftsmacht und einem wichtigen Element der Genese des modernen

Staates. Es geht um die so nachhaltig erfolgreiche Vermittlung, die Pädagogik

dieses zivilisatorischen Prozesses, um einen Teilaspekt der Frage, mit welchen

Symbolen und Mitteln sich der neue Staat empfahl. Untersucht wird die Funktion

des Theokratischen Strafmodells, wie wir es nennen können, und die von der

Mitte des 17. bis zum späten 18. Jahrhundert relevante konkrete Rolle der

beteiligten Geistlichen.

Der Bereich, der neben der Kriegführung Macht, Kraft und Fortune von
Herrschern am deutlichsten zur Geltung bringt, ist die Sphäre der öffentlichen "83
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Sicherheit und der Strafgewalt. «Der Staat hat keine grössere Macht über seine
Bürger als die, sie zu töten.»2 Im Auftrag des Herrn die wehrlosen Untertanen
und die «Göttliche Ordnung» zu schützen sowie im Störungsfall für Abhilfe zu
sorgen, das war eine legitimierende Hauptaufgabe der neuen absolutistischen
Herrscher. Kriminelle jeder Art wurden in erster Linie als Staatsfeinde begriffen

und, sofern man ihrer habhaft werden konnte, auch so behandelt. Dabei
bedurften die Statthalter Gottes in einer Zeit ohne Polizei und ohne effiziente
Kontrolle der Untertanen auch der konkreten Mithilfe von Geistlichen. Ihre,
übrigens völlig konfessionsunabhängige, Rolle im Geschehen des Peinlichen
Strafens wird in der Literatur zwar meist erwähnt, aber kaum analysiert.3
Ein Akteur war Andreas Schmid. Wie viele seiner Kollegen auch musste er, wie
es die Carolina, die im Alten Reich vom frühen 16. bis zum späten 18. Jahrhundert

grundlegende Strafprozessordnung, in den Artikeln 79 und 102 folgende
forderte, hin und wieder verurteilte Delinquenten auf den letzten irdischen Gang
vorbereiten und sie beim öffentlichen Zeremoniell begleiten. In einem Fall hatte
er Pech: Er glaubte dem verurteilten Kürschnergesellen Briesemann, dass er
zwar mit der Frau seines Meisters, wie es hiess, Ehebruch betrieben, ihn aber
nicht umgebracht habe. Schmid versuchte, bei der Obrigkeit zu intervenieren,
erhielt später durch unglückliche Umstände einen Geständnisbrief des inzwischen

auf Lebenszeit Eingekerkerten wohl nicht, aber alles wurde bekannt. Von
Schmid zum zweiten Mal tapfer begleitet, wurde der Mörder schliesslich als
reuiger armer Sünder hingerichtet und der Prediger in einer leider nicht erhaltenen

Flugschrift öffentlich als gutgläubiger Trottel dargestellt.
Die umständliche Rechtfertigung veröffentlichte Schmid als Buch. Anschliessend
folgte eine auf Lukas XV, Vers 11 bis 32, basierende «Verherrlichung Gottes in
Bekehrung armer Sünder [...] Zur Ehre Gottes und der Gemeinde nützlichen
Erweckung [...]». Mit zwei weiteren umfänglichen Arbeiten entwickelte sich
Schmid zum eifernden Publizisten der Strafgewalt Gottes und dokumentierte so
Abläufe, Bilder, Stereotypen und Mechanismen der geistlichen Gewalt.4
In einem von Schmid veröffentlichten Fall handelte es sich um frechen
Schlossdiebstahl: Auf Friedrich Wilhelms Residenz, dem Berliner Schloss,
waren Geld, Schmuck und Edelmetalle im Gesamtwert von über lO'OOO Thalern,
eine für Privatleute erkleckliche Summe, entwendet worden. Obwohl das nicht
selten vorkam, wie spezielle Edikte aus den Jahren 1683, 1684 und 1696
ausweisen, handelte es sich um eine besondere Provokation, ging es doch
darum, «dass sein Landes=Herr in seinem eigenen Hause sicher bliebe»: «Treue
und erkäntliche Unterthanen erkantens dazumahl wol mit grossem Leidwesen,
bedaureten nichts mehr als ihren König, und danckten Gott, dass das Hertz Ihro
Majestät mit Offenbahrung dieses so weit aussehenden Unglücks, wieder

84 ¦ besänfftiget, und in erwünschte Ruhe gesetzet wurde.» Durch Zufall enttarnt
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AM>. 7: Die Hinrichtung von Valentin Runck und Daniel Stieffam 8. Juni 1718 in

Berlin (Andreas Schmid, Die erwiesene Göttliche Zorn=Macht in Offenbahrung und

Heimsuchung heimlicher Sünder [...], Berlin 1719) H85
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und bald überführt wurden nämlich der 56jährige Kastellan des königlichen
Schlosses, Valentin Runck, und der 40jährige «Hoff=Kleinschmidt oder Hoff
Schlösser», Daniel Stieff.5

Beide waren seit Jahrzehnten beruflich für den Schutz der königlichen Schätze
zuständig und 1713 von Friedrich Wilhelm übernommen worden. Sie zählten
durchaus zu den Privilegierten, bezogen ordentliche Jahresgehälter, beschäftigten

«Domestiquen», Stieff sogar einen Privatlehrer, der seine Kinder Theologie,
Französisch, Latein und Klavier lehrte, und sie waren fleissige Kirchgänger, der
eine bei den Reformierten, der andere bei den Lutheranern.6 Nach heutigem
Verständnis handelte es sich also um eine Art «upper-class-Kriminalität», um
Veruntreuung. Qualifizierter Diebstahl wurde mit dem Tod bestraft, da in
diesem Fall am «heilige[n] und inviolablefn]» Hof begangen, erst recht und mit
besonderer Härte. Friedrich Wilhelm verschärfte denn auch das Urteil des

Juristenkollegiums: «Und befahlen allergnädigst mit hoher eigenen Hand: Dass,
weil es eine so schreckliche That, andern zum Exempel Runck mit glüenden
Zangen und in specie vor dem Thresor [am Schloss] gerissen, von unten auf
gerädert, sein Leib an eisernen Galgen mit Ketten angehangen, Stieff aber
ebenfalls von unten auff gerädert, mit Ketten an eisernen Galgen gehangen, aber
nicht mit glüenden Zangen gerisen werden solle.»7
Beide Missetäter starben am 8. Juni 1718, wie man es von ihnen erwartete,
reumütig, dankbar und bekehrt. Seinen gewichtigen Beitrag zum gelungenen
Spektakel leistete Andreas Schmid, der auf dem Schafott zu einer «betrübte [n]
Stand=Rede» anhob: «Gott Lob! dass die Sünde vergeben, der Bann von denen
Hinterlassenen weggethan, und diese arme Seelen von den gefährlichsten Strik-
ken des Teuffels errettet worden.»8

Vorausgegangen waren Wochen harter Arbeit des Predigers: «Denn Ubelthäter
bloss ruchtbahr zu machen, und ihnen ans Leben zu kommen, ist was leichtes,
aber ihre Seele zu erretten, dass sie auch seelig sterben, ist Christlich und
löblich gerichtet.»9 Das obrigkeitliche Ziel der Seelenrettung schuf Geistlichen
im Inquisitionsprozess, dem zeitgenössischen Strafverfahren, eine zentrale Rolle:

Trost und christlicher Unterricht waren die eine, massiver Druck, um ein
vollständiges SUndengeständnis vor den weltlichen Richtern zu erzwingen, die
andere Seite. Theoretiker des Inquisitionsprozesses bauten die Prediger gezielt
ein. So forderte der angesehene brandenburgische Rat und Straf- und
Verfahrensrechtslehrer Johann Brunnemann, nach der Ankündigung einer Folter einige
Tage ängstliches Warten vorzusehen, um schliesslich einen Geistlichen zum
Inquisiten, dem Angeklagten, zu senden, damit jener «ihm sein Gewissen
beweglich rühre». Das Tauschangebot des ewigen Lebens machte möglich, was
unvorstellbar scheint: den für härteste Lebensstrafen dankbaren armen Sünder

86 ¦ wie den Schlösser Daniel Stieff.10
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Schmid schildert den Ausgangspunkt seines Bekehrungswerks wie folgt: «Ich

fand sein Hertz wie ein geschmoltzen Wachs, konte auch leicht erachten, dass

es die 7. Wochen durch, in mancherley Feuer=Proben des Gesetzes gestanden,

und mürbe gemachet worden.»" Mehrere abgeordnete Geistliche lassen den

Schlösser nicht mehr auf andere Gedanken kommen, sie arbeiten in Wechselschicht,

erwirken ein Besuchsmonopol, da «der Zulauff von allerley Menschen,

[...] ihn behelligte, [...] und uns Hinderniss machete», drohen mit ewigen

Höllenqualen, beschreiben das Reich das Herrn, singen und beten, pflegen den

Suggestivdialog nach Schmids eigener Busslehre, beschwören den Häftling,

«allewege an seine Sünden, aber auch an Gottes Gnade zu gedencken». Sie

ringen dabei direkt mit dem Teufel, der, wie sie feststellen, «alle Höllen=Kräfte»

und satanischen Listen aufbringt, damit der Inquisit «sein unglückliches

Eigenthum bleibe». Als direktes Teufelswerk interpretieren sie Verstocktheiten,

wunderliche Anfälle und verzweifelte Selbsttötungsversuche. Aber «Gottes

Weissheit» siegt: «O! wie wehe muss es dem Teuffei thun, wenn er siehet, wie

der, der itzo in Ungehorsam, in Fressen und Sauffen, in Kammern und Unzucht

gestecket, durch die Bekehrungs=Gnade Gottes gehorsam, nüchtern und massig,

keusch und züchtig worden.»12

Damit setzt der Prediger dem Herrn und auch seiner eigenen Profession ein

Denkmal. Als er den erwähnten Ehebrecher und Mörder Briesemann fragt, wie

er so lange mit dem uneingestandenen Mord umgegangen sei, erfährt Schmid zu

seinem Schrecken, dass jener «Gott heimlich gebeichtet, abgebehten, auch in

Christo Trost gesuchet hätte». Sektierern, die Geistliche für überflüssig im

Bekehrungswerk hielten, kontert der gelehrige Mörder später wie folgt: «Ihr

Herren, ihr irret, [...] nicht, wo mans haben kan ohne Predigt=Ampt.»13 - So ist

der christliche Eifer Schmids und seiner professionellen Kollegen von berufener

Seite ins rechte Licht gerückt.
Es kommt in den Strafverfahren der «endliche Rechtstag», der öffentliche

Höhepunkt des Bekehrungswerks, das Volksfest der Hinrichtung. Einige Tage

zuvor hat man den Schlossdieben das Urteil verkündet, der Schlösser Stieff

bedankte sich beim Herrn für die Herberge, die dem Körper so unangenehm, für

den «Geiste so viel gesegneter gewesen», worauf der anwesende Schmid sofort

seine Mahnung nachschickte, «Zu melancholisiren [...] könte er keine Minute

abmüssigen». Von nun an lassen die Geistlichen die armen Sünder überhaupt

nicht mehr allein, denn öfters der nahe Tod «die zuvor bezeigte Freudigkeit hat

gebrechen wollen». Der Schlösser aber hält durch: «Er sorgete weiter nichts

mehr für seinen Leib [...] sondern nur für seine arme Seele.»14

50'000 bis 60'000 Menschen seien als Zuschauer am 8. Juni 1718 auf den

Beinen gewesen, heisst es in der Überlieferung. Entsprechend nervös sind die

Regisseure, denn das Fest der Ordnung kann, wie SchafOttunruhen zeigen, ins H87
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Gegenteil umschlagen, die Stimmung des Publikums kippen. Das Ereignis muss
also sozial bewältigt werden. Singend ziehen jeweils mehrere Prediger neben
den Sündern und zahlreichen Soldaten durch die Stadt. Das mit Zischen, Dampfen

und Schreien verbundene Zwicken mit glühenden Zangen am Kastellan
bewirkt zwar grosse Aufregung bei Zuschauern, aber alles geht glatt: Das
Rädern von unten erleben die Malefikanten wohl nicht mehr, denn seit
Jahrzehnten gilt in Brandenburg die Konvention, dass Scharfrichter sie fürs Publikum

kaum erkennbar am Hals zu fixieren haben, mit dem «humanen» Effekt der
Erdrosselung. Trotz der Warnung im Artikel 79 der Carolina wird in der Regel
auch Alkohol in grösseren Mengen gereicht, womit wir die sonderbare Seeligkeit
des Meister-Mörders erklären können: «Er war auch schon, ehe er aufs Chavott
trat, so gut als todt, denn wenn man noch ihn fragte, war er als einem tieffen
Schlaff, so gar tieff waren die Sinne in Gott einkehret.»15
Schmid sieht sich später in seinem Buch über die Schlossdiebe genötigt, gefährlichen

Gerüchten entgegenzutreten: «Einige meyneten, er [der Schlösser] hätte
auf der Erden liegend noch kläglich mit lauter Stimme geschryen, und damit
von seiner Glaubens=Freudigkeit ablassen wollen; Allein, so das Geschrey
auch gewesen wäre, würde doch die gemachte Folge nicht zu beweisen seyn. Es
wurde ihm, so bald er zur Erden sich hingeleget hatte, dass laut raffen wol
verboten. Ist was überhaupt gehöret worden, so muss es die Stimme der Prediger

gewesen seyn; [...] massen es nicht allein unserm Amte gemäss ist, [...] ihm
[...] ins Ohr den süssen Nahmen Jesu ein zuschreyen.» Über den reformierten
Kastellan heisse es, er sei «verhärtet, und unbekehret» verschieden: «Gewiss
wo der Leib entkräfftet, die Hände an beyden Seiten auf den Wagen=Leitern
fest gebunden, die Arme, und aus Unfürsichtigkeit des Nachrichters, die Brust,
mit feurigen Zangen gezwicket, der Leib, den so langen Weg her, biss zum
Gerichts=Platz entblösset, die Seele mit Schmach erfüllet ist, was kan ein
solcher äusserlich thun?»16

Alles verläuft schön an diesen Hinrichtungstagen. Und Prediger Schmid ergreift
zum Abschluss das Wort: «Meine Allerseits Geliebte! Wir haben abermahl eine
recht saure Cantzel allhie bestiegen, da vor unsern Augen plötzlich und gewaltig

eine Seele unsers gleichen, eine Menschen=Seele in die Ewigkeit gesandt
worden, die uns ihren sündlichen Leib zum Schau=Spiel hinterlasset, dass wir
dafür zittern, beben, erschrecken und gescheucht werden möchten.» In zeitgemäss
unverstellter Sprache redet er von «dieser Schlacht=Bancke», auf die allerdings
kein Rind, sondern «ein Schaaf in aller Gedult mit Freuden geführet».17
Hinrichtungstage waren lustbetont, festlich, abschreckend, erbaulich und
versöhnend zugleich. Übrigens nicht so häufig, wie wir Nachgeborenen glauben. In
Städten wie Berlin fanden zu dieser Zeit nur noch ein- bis zweimal im Jahr

88 ¦ Exekutionen statt. «Einem Fürsten sollen die gehäufften Leibes=Straffen so
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Afeft. 2: Valentin Runck und Daniel Stieffaufdem Weg zur Hinrichtung (Quelle wie

Abb. 1)

missfällig seyn, als einem Medico die Menge derer Leichen.»18 Vom 16. bis 18.

Jahrhundert, insbesondere seit dem Dreissigjährigen Krieg, nahm die Zahl der

Straftötungen kontinuierlich ab, was jedoch das öffentliche Interesse am einzelnen

«Theater des Schreckens» steigerte. Nur bei grossen Inquisitionen wie

gegen Räuberbanden liess es sich die Staatsmacht nicht nehmen, mehrere Spektakel

ihrer Machtfülle zu inszenieren.19 Das Hinrichten war also nicht alltäglich,
eher ein Element des festlichen Alltags. Dann aber rückte im Idealfall die

Gesellschaft der Untertanen und Gottgläubigen in der Distanzierung zusammen,

versicherte sich der eigenen Normenwelt, des Heils des Fürsten sowie -
vor allem - der Macht und der Güte Gottes: Das Theokratische Strafmodell war
wohldurchdacht und funktional.
Der Strafrealität im 17. und frühen 18. Jahrhundert, das gerade aller Frühaufklärung

zum Trotz eine Phase der Orthodoxie erlebte, kann sich nur nähern, wer
die besondere Rolle der Religion in einer Gesellschaft anerkennt, die soziale,

natürliche und religiöse Erfahrungen als ein und dieselbe Realität wahrnimmt.

Selbstverständlich gibt es auch in dieser wie in allen Zeiten die sozialen Straf- 189




















